Dienstvereinbarung zur Einführung Mobilzeit

gemäß § 38 MAVO i.V. mit Anlage 5b zu den AVR

Die nachstehende Dienstvereinbarung

zwischen 

___________________________________________________________________

und 

wird mit dem Ziel

der Stärkung der Arbeitszeitökonomie der Einrichtung,

der Erhöhung der Zeitsouveränität der Mitarbeiter/innen

und der Schaffung bzw. Erhalts der Arbeitsplätze

geschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter/innen in den Bereichen .........

(2) Für Teilzeitbeschäftigte gilt die Dienstvereinbarung entsprechend.

§ 2 Definitionen, Zeitarten

(1) Für die in § 1 genannten Mitarbeiter/innen werden Arbeitszeitkonten eingerichtet, mit denen Abweichungen der individuell geleisteten Arbeitszeit gegenüber der dienstvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit (Zeitdifferenzen) in einem Umfang bis zu 115,5 Stunden eines Vollzeitbeschäftigten festgehalten werden. 

(2) Für Teilzeitbeschäftigte gilt eine entsprechend anteilige Korridorgrenze.

(3) Das Arbeitszeitkonto der Mitarbeiter/in tritt an die Stelle des Ausgleichszeitraums gemäß § 1 Absatz 1 der Anlage 5 AVR.
 (4) Arbeitsstunden, die dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden, sind keine zeitzuschlagspflichtigen Überstunden. 

(5) Über die für die Woche dienstplanmäßig festgesetzte Arbeitszeit hinaus können zusätzliche Plusstunden höchstens im Umfang von 10 Stunden ( 8 Std.) je Woche angeordnet und dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden.

Darüber hinaus zusätzlich angeordnete Plusstunden sind als zeitzuschlagspflichtige Überstunden zu vergüten. Dies gilt auch für Teilzeitkräfte.

(6) Plusstunden, insbesondere zusätzliche Plusstunden, dürfen nur angeordnet werden, wenn ein dringendes dienstliches Bedürfnis besteht. Die Mitarbeiter/innen sollen möglichst gleichmäßig dazu herangezogen werden.

(7) Plusstunden können entstehen durch 

a. Überschreiten der dienstvertraglich vereinbarten Arbeitszeit

b. zusätzlich vom Dienstgeber über die dienstplanmäßig oder betriebsüblich hinaus angeordnete oder genehmigte und erforderliche Arbeitsstunden

c. Bereitschaftsdienstzeiten 

d. geleistete Arbeit während der Rufbereitschaft  

e. Zeitgutschriften einer Dienstvereinbarung über Faktorisierung von Zeitzuschlägen

Angeordnete Rufbereitschaftsdienstzeiten (ohne die tatsächlich geleistete Arbeit)  führen nicht zu Plusstunden, sie sind nach AVR ausschließlich zu vergüten.

(6) Minusstunden entstehen durch 

1. Unterschreiten der dienstvertraglich vereinbarten Arbeitszeit

2. Wegfall von durch Dienstplan oder betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden.

§ 3 Zeitausgleich

(1) Der Ausgleich von Zeitguthaben erfolgt aufgrund rechtzeitiger Mitteilung (Mindestfrist § 7) der Mitarbeiter/in beim Vorgesetzten, bzw. durch Eintrag im Dienstplan, in Zeitblöcken von

· Stundenweise

· halben  Tagen

· ganzen Tagen 

· mehreren  zusammenhängenden Tagen

Auch die Verbindung mit Urlaub ist möglich.

Bei kurzfristiger Ankündigung von Zeitausgleich hat der Mitarbeiter/in selbst für einen Ersatz/Tausch zu sorgen und diesen mit dem DG abzustimmen

Der Dienstgeber setzt auf Antrag des Mitarbeiters den Ausgleich zeitlich fest. Dabei hat er die Wünsche des Mitarbeiters zu berücksichtigen, es sei den, daß dringende betriebliche Belange diesen entgegenstehen.

 (2) Bei wiederholter Ablehnung von Zeitausgleich durch den Dienstgeber sind die entsprechend beantragten Stunden aus dem Zeitkonto zu löschen und als Überstunden zu vergüten z.B. der DG lehnt einen Zeitausgleich innerhalb von 8 Wochen wegen Personalmangel erneut ab.
(3) 
Der Dienstgeber ist berechtigt, das Zeitguthaben durch Anordnung von Freizeitausgleich , auf ein Drittel zu reduzieren, wenn der MA sich dem freiwilligen Abbau verweigert 

(4) § 10 Dienstbefreiung  Allgemeiner Teil zu den AVR bleibt von der Dienstvereinbarung unberührt.

(5) Beträgt der Zeitausgleich mindestens einen Tag, und erkrankt der /die Mitarbeiterin während des Zeitausgleichs, so wird für die Zeit einer ärztlichen Krankschreibung während des Zeitausgleichs das Arbeitszeitkonto gesperrt, d.h. er/sie bekommt den Zeitausgleich zu einem späteren Zeitpunkt nachgewährt.

(6) Minusstunden können auf Antrag der Mitarbeiter/in durch Anrechnung von Urlaubstagen ausgeglichen werden. Dabei darf der gesetzliche Mindesturlaub von 24 Werktagen (20 Arbeitstage) bzw. 4 Wochen nicht unterschritten werden.


Der Dienstgeber kann die Verrechnung mit Urlaubstagen nicht - auch nicht bei Urlaubsübertragung ins nächste Kalenderjahr -  anordnen.

(7) Mit Beendigung des Dienstverhältnisses, vor Antritt eines Erziehungsurlaubs nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz und vor Antritt von Sonderurlaub nach § 1o Anlage 14 zu den AVR wird das Arbeitszeitkonto ausgeglichen. 

Plusstunden, die nicht in Freizeit ausgeglichen werden können, sind als zeitzuschlagspflichtige Überstunden zu vergüten. 

Minusstunden, die vom Mitarbeiter/in im Falle des Absatzes 1 nicht mehr als Arbeitsleistung erbracht werden können, sind bei der Vergütung als nicht erbrachte Arbeitszeit zu berücksichtigen, es sei denn, der Dienstgeber hatte sie ausdrücklich angeordnet.

§ 4 Ankündigungsfrist der Arbeitszeitänderung

Zusätzliche Plusstunden sowie der Wegfall von dienstplanmäßiger oder betriebsüblich festgesetzter Arbeitszeiten sollen mit einer Frist von 24 Stunden. 

Nur Notfälle rechtfertigen eine kürzere Ankündigung zusätzlicher 

Plus-/Minusstunden. 

Im übrigen gilt § 1Abs.1 Satz 2 – 4 der Anlage 6 zu den AVR entsprechend.

Einvernehmliche Regelungen über noch kürzere Ankündigungszeiten im Einzelfall bleiben davon unberührt.

§ 5 Berechnung von Abwesenheitszeiten

Keine Minusstunden entstehen für Zeiten, an denen die Mitarbeiter/in gearbeitet hätte, aber infolge Arbeitsbefreiung, Feiertage, Krankheit, Urlaub oder Vorfesttage nicht gearbeitet hat.

(1) Für Tage mit Fehlzeiten (Arbeitsbefreiung, Feiertage, Krankheit, Urlaub oder Vorfesttage) werden die durchschnittlich auf einen Arbeitstag entfallenden Arbeitsstunden zugrunde gelegt:

(1) Der Durchschnitt ergibt sich aus der dienstvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit geteilt durch 5 Tage, bei einer vereinbarten Sechstagewoche durch 6 Tage.

Dasselbe gilt für Teilzeitbeschäftigte, es sei denn, mit ihnen wurde eine von der 

5-Tage-Woche nach unten abweichende Tagewoche vereinbart. 

(3) 
Für die Tage vor Ostern und Pfingsten (halbe Vorfesttage) gelten bei Anwendung des Durchschnittsprinzips die halbierten Stunden.

§ 6  Führung und Kontrolle des Arbeitszeitkontos

Hier wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto das Konto z.B. vom Mitarbeiter selbst geführt wird, oder entsprechende Eintragungen in den Dienstplänen erfolgen, oder eine technische Zeiterfassung erfolgt.

Wenn der MA das Konto nicht selbst führt, sollte festgelegt werden, auf weichem Weg er die Salden im Arbeitszeitkonto als korrekt bestätigt.

Nachfolgende Punkte können als Diskussionsgrundlage dienen.

a. Die Arbeitszeitkonten sind vom Mitarbeiter oder Dienstgeber oder von ihm beauftragten Personen/Stellen zu führen. Diese werden der Mitarbeitervertretung mitgeteilt. Die Führung kann auf die Mitarbeiter/innen übertragen werden.

b. Regelung bei Mißbrauch in der Führung des Arbeitszeitkontos , z.B. Ausschluß aus der DV Arbeitszeitkonto ; Entscheidungen bei Mißbrauch werden gemeinsam von DG und MAV getroffen.

Arbeitsrechtliche Konsequenzen bleiben davon unberührt.

c. 
Die Art der Führung wird mit der Mitarbeitervertretung vereinbart. Im Falle einer technischen Zeiterfassung wird darüber eine gesonderte Dienstvereinbarung abgeschlossen .

Bei dienstplanmäßiger Arbeit gelten die Arbeitszeitkonten als Ergänzung der Dienstpläne, sofern diese nicht zusammengefaßt sind.

d. Die Verantwortlichkeit für die Bedienung des einzelnen Arbeitszeitkontos im Plus – wie auch im Minusbereich wird in drei Phasen gegliedert 

( Ampelfunktion )

In Phase „ grün „ ( bis zum Einfachen der dienstvertraglich vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit )trägt der/die Mitarbeiter/in die Hauptverantwortung für den Auf- und Abbau seines/ihres Kontos

In Phase „ gelb „ ( bis zum zweifachen der dienstvertraglich vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit findet bei Auf – und Abbau  des Kontos eine Abstimmung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter/in statt.

In Phase „ rot „ ( bis zum dreifachen der dienstvertraglich vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit ) hat die Führungskraft ein Weisungsrecht zum Auf- und Abbau des einzelnen Kontos.

(1)Der Mitarbeitervertretung werden vierteljährlich 

a. die gesamten Plus- und Minusstunden, 

b. die arbeitsvertraglich insgesamt vereinbarten Wochenarbeitsstunden 

(Personalkapazität),

c. die höchsten Plus- und Minusstunden einzelner Mitarbeiter/innen und 

d. halbjährlich die Höhe der gebildeten Rückstellungen (inkl. LNK) für Zeitguthaben mitgeteilt. 

(2)  Bei ständigem Überschreiten der Plusstunden über einem Zeitraum von 6 Monaten werden mit der Mitarbeitervertretung Gespräche über die Aufstockung der Personalkapazität geführt. Diese soll nach folgender Rangordnung vorgenommen werden:

a. Mitarbeiter/innen wird angeboten, Arbeitszeitreduzierungen rückgängig zu machen bzw. den Teilzeitumfang aufzustocken (insbesondere geringfügig Beschäftigte)

b. Wiedereinstellung betriebsbedingt gekündigter Mitarbeiter/innen

c. Neueinstellung von Mitarbeiter/innen

(3)  Die Mitarbeitervertretung hat zur Wahrnehmung ihrer entsprechenden Aufgaben gemäß  § 26 MAVO Einsichtsrecht in alle notwendigen Unterlagen.

(4) Die zeitliche Festlegung der Arbeitszeit durch die Mitarbeiter/innen, die Dienstplangestaltung und die Nutzung des Arbeitszeitkontos erfolgt unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Anlage 5 AVR und des Arbeitszeitgesetzes. Die Verantwortung für die Einhaltung der Höchstgrenzen und Mindestpausen/-ruhezeiten gegenüber dem Gewerbeaufsichtsamt verbleibt auch bei zeitautonomen Gruppen bzw. bei der Dienstplangestaltung durch die Mitarbeiter/innen beim Dienstgeber.

§ 7 Geltungsdauer, Kündigung

(1) Diese Dienstvereinbarung gilt bis zum ........

(2) Diese Dienstvereinbarung kann von beiden Seiten mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden. 

(3) Eine Nachwirkung über das Ende der Dienstvereinbarung hinaus besteht nicht.
 (4) 
Nach Ablauf der Dienstvereinbarung sind die Arbeitszeitkonten innerhalb von 6 Monaten auszugleichen. Danach sind noch nicht abgebaute Plusstunden auszuzahlen. Infolge Arbeitsmangel angeordnete und noch nicht abgebaute Minusstunden sind zu löschen (wie im Falle des § 3 Abs.7 DV).

§ 8 Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen

(1)  Diese Dienstvereinbarung tritt zum ............. in Kraft.

(2) Diese Dienstvereinbarungen gilt in Verbindung mit der (evtl. abgeschlossenen) Dienstvereinbarung bzw. Regelungsabrede über die Arbeitszeitregelung gemäß § 38 Absatz 1 Nr.1 (Gleitzeit, autonome Arbeitsgruppen) vom .  .. oder ersetzt diese in den §§ ...

oder  

Während der Laufzeit dieser Dienstvereinbarung ruht die Dienstvereinbarung vom .......

(3) Bei der Eröffnung des Arbeitszeitkontos werden die Arbeitsstundenstände aus den bisherigen Arbeitszeitnachweisen jedes/r Mitarbeiters/in übernommen.

..........................., den ........................


............................





..................................

Dienstgeber






Mitarbeitervertretung 

DV Mobilzeit 


